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RS OGH 1936/1/29 1Ob38/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1936

Norm

AO §11

VersVG §158c

Rechtssatz

Wurde über das Vermögen eines nach dem Kraftfahrzeughaftp5ichtgesetz Ersatzp5ichtigen das Ausgleichsverfahren

erö7net und wurde von der Versicherungsgesellschaft, bei der der Ersatzp5ichtige gegen Haftp5icht versichert war,

dem Beschädigten ein Teil seines Schadens unmittelbar ersetzt, so ist die dem Beschädigten gebührende

Ausgleichsquote von der nach Abzug der Leistung des Versicherers verbleibenden Restforderung des Beschädigten

gegen den Ersatzpflichtigen zu berechnen.

Entscheidungstexte

1 Ob 38/36

Entscheidungstext OGH 29.01.1936 1 Ob 38/36

Veröff: SZ 18/23

Schlagworte

SW: Auto
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